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"Vorwärts! Und nicht vergessen..."
Zur gegenwärtigen Situation des BAKJ

Constanze Oehlrich

Am 7. Juni 2001 ist der Arbeitskreis kritischer Juristinnen und

Juristen an der Humboldt-Universität zu Berlin (AKJ Berlin)

aus dem Bundesarbeitskreis kritischer Juragruppen (BAKJ)

ausgetreten - nicht ohne krasse Vorwürfe zu erheben. Unter

anderem hieß es, die vom BAKJ herausgegebeneZeitschrift

Forum Recht habelinke Beiträge "zensiert". Außerdem hätten

die vom BAKJ entsandten Mitglieder der Redaktion des

Grundrechte-Reports "Lügen und Halbwahrheiten"verbreitet.

Der vorliegende Beitrag soll zum einen diese Vorwürfe ent-

kräften, zum anderen aber auch einen Blick nach vorne wer-

fen und mögliche Perspektiven der Arbeit im BAKJdarstellen.

Der BAKJ
Der BAKJ setzt sich für eine Ausbildung ein, die Theorie und

Praxis vernetzt, die die sozialen Bezüge des Rechts heraus-

stellt und die eine kritische Reflexion der Rechtswissenschaft

fördert. Aufgaben des BAKJ sind, laut Statut, unter anderem

Erfahrungsaustausch, gemeinsame inhaltliche Positionsfin-

dung, Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere über die Ausrich-

tung von Kongressen, sowie die Zusammenarbeit mit ande-

ren Organisationen. Zweimal im Jahr finden Bundestreffen

statt, wobeieines dieser Treffen jeweils eineninhaltlichen, das

andere einen organisatorischen Schwerpunkthat. Auf diesem

Bundestreffen werden die Mitglieder des BAKJ-Sprecherlin-

nenrates, der Forum-Recht-Redaktion und die aus dem BAKJ

stammendenMitglieder der Redaktion des Grundrechte-Re-

ports gewählt.

Forum Recht
Forum Recht widmetsich nunmehrseit fast 20 Jahren solchen

ThemenundPositionen, die in der gängigenjuristischen oder

rechtspolitischen Diskussion zu kurz kommen. Dem konser-

vativ geprägten herrschendenDiskurs im juristischen Bereich

wird so ein Zeitschriftenprojekt entgegengesetzt, in dem krit-

sche Stimmen zu Wort kommen, die einem progressiven, lin-
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ken oderalternativen Spektrum zuzurechnensind.

JederBeitrag, der vor Redaktionsschluß bei der Forum-

Recht-Redaktion eingeht, wird gründlichst diskutiert. Abge-

lehnt werden zum einensolcheBeiträge, die nicht in das Mei-

nungsspektrum des BAKJ passen, zum anderensolche, die

unverständlich sind, die nicht stringent odernicht sachlich ar-
gumentieren.

Das Meinungsspektrum des BAKJ reicht von der Überzeu-

gung, daß die Menschenrechte, wie dies schon Karl Marx kri-

tisiert hat, lediglich dem Eigentumsschutz dienen, daß dem

sich auf sie stützendenbürgerlichen Staat mithin jegliche Le-

gitimationsgrundlagefehle, bis hin zu der an eben diesen

Staat gerichteten Forderung nach der konsequenten Umset-
zung der Menschenrechte.

Die Reibungsflächen innerhalb dieses Meinungsspektrums

sind natürlich groß, was sich an der Debatte gezeigt hat, die

um das Urteil des Europäischen Gerichtshof (EuGH) vom 11.

Januar 2000 zum generellen Ausschluß von Frauen aus der

Bundeswehrentflammte. Nach deralten Fassung desArt. 12

Abs. 45.2 GG durften Frauen auf keinen Fall Dienst mit der

Waffe leisten. Dies verstoße jedoch, so der EuGH, gegen die

europäischeGleischstellungsrichtlinie (76/201/EWG).

Die Forum-Recht-Redakteurin Katharina Ahrendts hat die-

ses Urteil in ihrem Recht-Kurz-Beitrag für Forum Recht

02/00 (S. 66) undin ihrem Artikel für den Grundrechte-Re-

port 2000 (S. 68) ausdrücklich begrüßt. Der EuGH habeei-

ne derletzten frauendiskriminierenden Berufszugangsbe-

schränkungen in Deutschland beseitigt. Eines sei aller-

dings sicher: Durch die Aufnahme von Frauen werde die

Bundeswehrkein Stückchen besser, sie werde ihren Cha-

rakter als hierarchische, zum Zweck des Tötens von Men-

scheneingerichtete Zwangsinstitution nicht verlieren. Wol-

le man Frauenabernicht instrumentalisieren, so Katharina

Ahrendts weiter, schränke diese Tatsache ihren Anspruch

auf Gleichbehandlungnicht ein. "Geschlechtergleichheit

ist nicht rechtfertigungsbedürftig und gilt auch dort, wo sie

Frauen die Möglichkeit einräumt, sich in einer Institution

von fragwürdiger Existenzberechtigung zu engagieren."

Dies nahmen mehrere Mitglieder unter anderem des AKJ Ber-

lin zum Anlaß, um auf der Präsentationsveranstaltung für den

Grundrechte-Report 2000 eine Protestschrift zu verlesen, die

darauf hinwies, daß der Artikel von Katharina Ahrendts dem

Ziel, Grundrechte zu schützen, entgegenstehe, indem er die

Existenz von Armeen akzeptiere und die Einbindung von

Menschenin militärische Strukturen zum Grundrechterkläre.

Die Unterdrückung von Frauen werde dazu mißbraucht, Sol-

dat oder Soldatin zu sein als "normalen Beruf" darzustellen,

welchereiner "Gleichstellung" nicht verschlossen sein dürfe.

Damit bedienesich die Autorin "militaristischer Argumentati-
onsmuster".

Diese Protestschrift reichte Greco Koukoulas bei der Forum-

Recht-Redaktion ein, mit der Bitte, sie in Heft 02/00 zu veröf-

fentlichen. Der Redaktionsschlußfür Heft 02/00 war jedoch zu

diesem Zeitpunkt längst verstrichen. Auch die Redaktionssit-

zungfür Heft 02/00 warbereits gelaufen. Zwar gibt es bei Fo-

rum Rechteinige Rubriken, derenInhalt erst kurz vor Layou-



tschluß feststeht und in denender Text wahrscheinlich noch

hätte unterkommenkönnen. Der von der Redaktion gewählte

und zwischen den Redaktionssitzungen entscheidungsbe-

fugte Forum-Recht-Vereinsvorstand lehnte den Beitrag je-

doch auchinhaltlich ab, weil er Katharina Ahrendts als Milita-

ristin diffamiere. Dies brachte der Forum-Recht-Redaktion

den Vorwurf der Zensur ein. Letztendlich wurde der Text im

übernächsten Heft zusammen mit einem kommentierenden

Zusatz als Leserzuschrift abgedruckt.

Stichwort Grundrechte-Report
Jahr für Jahr werden Bürgerinnen und Bürger der Bundesre-

publik von den Verfassungsschutzämtern auf Landes- und

Bundesebeneals Verfassungsfeindinnen und -feinde diffa-

miert. Seit 1997 setzen der BAKJ, die Gustav-Heinemann-In-

itiative, die Humanistische Union und das Komitee für Grun-

drechte und Demokratie den Verfassungsschutzberichtenein

bei Rowohlt erscheinendes Buchprojekt entgegen, in dem die

von den staatlichen Organen begangen Grundgesetzver-

stöße angeprangert werden.

Nicht nur letztes, sondern auchdieses Jahr sorgte der Grun-

drechte-Report (GRR) innerhalb des BAKJ für heiße Diskus-

sionen. Gegen die Stimmen der BAKJ-Mitglieder hatte sich

die GRR-Redaktion auf ihrer Sitzung vom 27. September 2000

mehrheitlich dazu entschlossen, Rita Süssmuth um die Prä-

sentation der diesjährigen Ausgabedes "alternativen Verfas-

sungsschutzberichts" zu bitten. Im Falle einer Absagesollte

Claudia Roth, damals noch Vorsitzende des Menschen-

rechtsausschusses, angefragt werden.

Dasführte innerhalb des BAKJ zu heftigen Auseinanderset-

zungen. Die Situation spitzte sich zu, als das Komitee für

Grundrechte und Demokratie erklärte, es sei von Anfang an

gegeneine Präsentation des GRR durch Rita Süssmuth ge-

wesen. Daraufhin behaupteten Mitglieder des AKJ Berlin, daß

die vom BAKJ entsandten Mitglieder der GRR-Redaktion ent-

gegen deren Angabenfür Rita Süssmuth gestimmt hätten,

denn ansonsten hätte Süssmuth ja gemeinsam mit dem Ko-

mitee "verhindert" werden können. Das Komitee für Grund-

rechte und Demokratie war auf der entscheidenden GRR-Re-

daktionssitzung jedochnicht vertreten. Die Vorwürfe des AKJ

Berlin erwiesen sich damit als haltlos.

Auf der dann folgenden GRR-Redaktionssitzung wardie An-

frage an Rita Süssmuth bereits erfolgt. Durchsetzenließ sich

zu diesem Zeitpunkt nur noch die zusätzliche Einladung von

Claudia Roth, die jedoch gerade eben Bundesvorsitzende

von Bündnis 90/Die Grünen geworden war.

Trotz ihrer Vorbehalte gegenüberRita Süssmuth, die als Mit-

glied der CDU/CSU-Bundestagsfraktion an der Einschrän-

kung des Grundrechts auf Asyl und der Aufhebung der Un-

verletzlichkeit der Wohnung beteiligt war, und gegen Claudia

Roth, die als Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen

für die vielen vom GRRgerügten Verfassungsverstöße derrot-

grünen Regierungskoalition politisch mitverantwortlichist, sah

die überwiegende Mehrheit der AKJ-Gruppen, die am 28. und

29. April 2001 auf den BAKJ-Kongreß nach Hamburg gekom-

men waren, darin keinen Grundfür die Beendigung derMitar-

beit im GRR. Zu wichtig erschien ihnen dieses Buchprojekt,

das dem Engagement des BAKJ undseinenrechtspolitischen

Zielen eine nicht zu unterschätzende Außenwirkungverleiht.

Claudia Roth sagte ihre zunächst zugesagte Teilnahme an der

Präsentation des GRR aus terminlichen Gründenkurzfristig

wieder ab. Kurz danacherhielt sie ein email des AKJ Berlin,

in dem ihr bescheinigt wurde, daß sie "nach der BAKJ-Be-

schlußlage" für den AKJ Berlin bei der Vorstellung des GRR :

"untragbar"sei. Sie wurde daher darum gebeten, "von der Prä-
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sentation des Grundrechte-Reports Abstand zu nehmen". Ri-

ta Süssmuth erhielt per Fax ein ähnlich lautendes Schreiben

und nahm dies zum Anlaß, ihrerseits abzusagen.

Daß Claudia Roth und Rita Süssmuth "nach der BAKJ-Be-

schlußlage beider Vorstellung des Grundrechte-Reports un-

tragbar" seien, sah die überwiegende Mehrheit derjenigen,

die sich in der dann über den BAKUJ-Verteiler laufenden De-

batte beteiligten, anders, war doch in Hamburg gerade der

Beschluß gefällt worden, trotz allem an dem Buchprojektfest-

zuhalten. Das Verhalten des AKJ Berlin wurde daher überwie-

gend verurteilt. Vereinzelt wurde er sogar dazu aufgefordert,

aus dem BAKJ auszutreten, was er dann schließlich auchtat.

Und wie geht's nun weiter?
Aus dem Streit um den Grundrechte-Report können die im

BAKJ Aktiven zwei Konsequenzenziehen: Sie könnenfür sich

zu dem Schluß kommen, daß das im BAKJ vertretene Mei-

nungsspektrum viel zu breit ist, um gemeinsameAktionen zu

starten. Aufgrund dieser Annahme würden sie dem zukünfti-

gen BAKJ wahrscheinlich die Gestalt eines Forums geben,

auf dem sich kritische Juristinnen und Juristen treffen und

austauschen können. Dies hätte den Vorteil, daß die Breite

 

des im BAKJ vertretenen Meinungsspektrums keine Rolle

spielen müßte, da es ja lediglich darum gehen würde,Erfah-

rungen mit den verschiedenen Aktionsformen weiterzugeben

oder rechtspolitische Entwicklungen zu besprechen.

Vorzuziehen wäre es jedoch meiner Meinung nach, wennsich

der BAKJ auch in Zukunft unüberhörbar in die rechtspoliti-

sche Diskussion einmischen würde. Dazu müßtensich die im

BAKJ Aktiven darauf besinnen, daß die Breite des im BAKJ

vertretenen Meinungsspektrums geradeeine der Stärken des

BAKUJdarstellt. In keiner anderenfortschrittliichen Juristinnen-

und Juristenorganisationentreffen so viele verschiedene po-

litische Ansätze aufeinander. In keiner anderen können die

Aktivistinnen und Aktivisten so viel voneinanderlernen.

Ein Problem könnte nundarin bestehen, den für das gemein-

same Handeln erforderlichen Grundkonsensherzustellen.

Dem läßt sich jedochzweierlei entgegenhalten: Was die AKJ-

Gruppentraditionell verbindet, ist ihre Kritik an diesem Staat.

Wassie unterscheidet, sind lediglich die Ansatzpunkte ihrer

Kritik. Außerdem mußdererforderliche Konsensvielleicht gar

nicht so weit gehen, haben dochdie Leute im BAKJ die Mög-

lichkeit, parallel voneinanderaktiv zu werden, jede und jeder

auf ihre bzw.seineArt, jede und jeder mit denihr bzw.ihm ei-

genenMitteln.

Constanze Oehlrich bereitet sich in Berlin auf das erste

Staatsexamenvor.
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